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Legende zur Windstandortanalyse
Windgeschwindigkeit in 140m ü. Grund
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Ergebnisflächen > 30ha

Militär
1,5km Puffer Tiefflugzone

Flächenfreihaltung Bauschutzzone                                    

Flächenfreihaltung Kontrollzone

Grundlagenkarte
Wohnbaufläche

Gemischte Bauflächen

Gewerbliche Bauflächen
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Aussiedlerhöfe

Campingplatz

Erholungsflächen

Wald

Fließgewässer

Stehende Gewässer

Klassifizierte Straßen

Gemeinde Creglingen
Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Stand: 12.04.2013

Standortanalyse für
Konzentrationszonen von
Windkraftanlagen
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1 Avifauna im Untersuchungsgebiet 
(grundsätzliche Methodik: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg 2012 und 2013: Hinweise für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten 
bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen. Stand Mai 2012 bzw. März 2013) 

Zur Erfassung der Avifauna wurden zehn Rast- und Zugvogelerfassungen im Frühjahr, 
Horstkartierungen/Horstkontrollen, zwei Eulenerfassungen und fünf Brutvogelkartierungen 
tagaktiver Vögel durchgeführt. Im Rahmen der Fledermauserfassungen wurden darüber 
hinaus auch dämmerungs- und nachtaktive Arten miterfasst. Es sind an den einzelnen 
Standorten der Raumnutzungsuntersuchung 18 Durchgänge erfolgt (s. Tabelle 2). 

Ergänzt wurden die Daten durch die Befragung von Fachleuten/Behörden (NABU, Bund 
Naturschutz, OGBW, AGF, örtliche Jagdberechtigte, Forstbehörden etc.) sowie 
Beobachtungen im Rahmen der Kartierung der Fledermäuse. 

Es wurden 42 wertbestimmende Vogelarten nachgewiesen (vgl. Tabelle 1). 

Potenziell windkraftempfindliche Arten nach LUBW: Rotmilan, Schwarzmilan, Weißstorch, 
Kiebitz, Wespenbussard, Wiesenweihe, Rohrweihe, Kornweihe, Kormoran und Graureiher 

Bei den Raumnutzungsuntersuchungen beschränken sich die Beobachtungen 
windkraftempfindlicher Arten weitgehend auf die offenen Flächen und Waldränder (s. 
Abbildung 2ff.). Über dem Wald sind kaum Beobachtungen festzustellen. Die mit Abstand 
meisten Beobachtungen wurden vom Rotmilan gemacht (vgl. Abb. 2). Es befand sich ein 
Brutpaar mit seinem Brutplatz in einem kleinen Waldstück südlich der Steinach im Hang 
zwischen den Orten Niedersteinach und Frauental (Randbereich des 1 km-Radius). 
Dementsprechend ist eine sehr hohe Dichte an Rotmilanbeobachtungen in den dortigen 
Offenlandbereichen vorzufinden. Eine weitere Brut erfolgte südöstlich von Frauental am 
Rand eines schmalen Waldstreifens. Dort ist die Aktivität in direkter Horstumgebung nicht so 
konzentriert wie in der Umgebung des anderen Rotmilanhorstes. Ebenfalls höhere Dichten 
an Rotmilanbeobachtungen ergaben sich in den Offenlandbereichen im Südwesten und 
Südosten. Es ist anzunehmen, dass diese Bereiche hauptsächlich durch andere 
Rotmilanpaare genutzt werden, die außerhalb des Gebietes (1 km-Radius) brüten.  

Auf die Wiesenweihe entfallen die meisten weiteren Beobachtungen der relevanten Arten. 
Sie jagt ausschließlich über den Ackerflächen, dies aber fast im ganzen 1 km-Radius. Die 
höchsten Beobachtungsdichten gab es östlich von Reinsbronn, östlich von Schirmbach, 
nördlich von Freudenbach und südwestlich von Frauental. Brutplätze im Gebiet wurden nicht 
gefunden.

Wespenbussard wurde mehrfach balzend südwestlich von Frauental beobachtet. Ein 
Brutplatz wurde nicht gefunden. 

Schwarzmilane jagten vereinzelt im Norden und Südwesten des Gebiets.  

Der Weißstorch ist wenige Male durch das Gebiet geflogen. Am 17.07.2013 saß ein 
Exemplar auf einer Scheune bei Schirmbach.  

Der Graureiher wurde mehrfach überfliegend sowie als Nahrungsgast beobachtet.  
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Rohrweihen flogen einige Male in der Umgebung von Freudenbach über die Ackerflächen, 
einmalig auch östlich von Reinsbronn. Hinweise auf eine Brut im Gebiet gab es nicht.  

Der Kiebitz wurde mehrfach während des Frühjahrszugs in kleinen Gruppen von fünf bis 
fünfzig Individuen festgestellt. Zur Brutzeit wurden keine Kiebitze beobachtet. Am 18.07.2013 
wurde ein einzelnes Exemplar in der Herbstzugzeit überfliegend gesehen. 

Von der Kornweihe besteht nur eine Zugzeitbeobachtung Ende März. 

Vom Kormoran wurden zwei Exemplare überfliegend im Gebiet beobachtet. 

VS RL = EU-Vogelschutzrichtlinie Anhang I-Art 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; s = streng geschützt (§ 7 Abs. 2 Nr. 14) 

Terminologie nach Wüst (1986 & 1990)  und Glutz v. Blotzheim (2001) 

Tabelle 1: Wertbestimmende Arten (keine komplette Vogelliste)

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
VS
RL BNatSchG

Baumpieper Anthus trivialis     

Dohle Corvus monedula     

Dorngrasmücke Sylvia communis 

Feldlerche Alauda arvensis     

Feldsperling Passer montanus     

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 
phoenicurus     

Goldammer Emberiza citrinella     

Graureiher Ardea cinerea     

Grauspecht Picus canus I s 

Grünspecht Picus viridis   s 

Habicht Accipiter gentilis   s 

Haussperling Passer domesticus     

Hohltaube Columba oenas     
Kiebitz Vanellus vanellus s 
Klappergrasmücke Sylvia currucca     

Kolkrabe Corvus corax     
Kormoran Phalacrocorax carbo     

Kornweihe Circus cyaneus   s 

Krickente * Anas crecca 

Kuckuck Cuculus canorus     

Mauersegler Apus apus     

Mäusebussard Buteo buteo   s 

Mittelspecht Picoides medius I s 

Neuntöter Lanius collurio I   

Pirol Oriolus oriolus     

Rauchschwalbe Hirundo rustica     

Rohrweihe Circus aeruginosus I s 
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Rotmilan Milvus milvus I s 

Schleiereule Tyto alba   s 

Schwarzmilan Milvus migrans I s 

Sumpfrohrsänger 
Acrocephalus 
palustris 

Schwarzspecht Dryocopus martius I s 
Schwarzstorch * Ciconia nigra I s 
Silberreiher * Ardea alba 

Sperber Accipiter nisus   s 

Turmfalke Falco tinnunculus   s 

Turteltaube Streptopelia turtur   s 

Wachtel Coturnix coturnix     

Wacholderdrossel Turdus pilaris 

Waldkauz Strix aluco   s 

Waldohreule Asio otus   s 

Weißstorch Ciconia ciconia I s 

Wendehals Jynx torquilla   s 

Wespenbussard Pernis apivorus I s 

Wiesenweihe Circus pygargus I s 

*: kein Nachweis von Schwarzstorch, Silberreiher und Krickente im Zuge der gezielten Kartierungen 2013, jedoch 
Einzelbeobachtungen 2013 und Vorjahre im Bereich der Forstteiche im zentralen Bereich der Windfläche (H. 
Meffert, Forstrevier Creglingen) – aufgrund der fehlenden Beobachtungen im Zuge der gezielten Kartierungen 
bzw. insbesondere der Raumnutzungsuntersuchungen ist bei diesen Arten aber allenfalls von einer 
opportunistischen Nutzung des Untersuchungsraumes auszugehen. Eine artenschutzrechtliche Relevanz ist bei 
diesen Arten nicht gegeben – weder handelt es sich dabei um ein besonders bevorzugtes Nahrungshabitat dieser 
Arten, noch finden sich hier regelmäßig genutzte Flugkorridore zwischen Brut- und Nahrungshabitat (stattdessen 
diffuse Verteilung der Nahrungshabitate; vgl. StMI et al. 2011 und LUBW 2012/13).  

Tabelle 2: Termine Raumnutzungsuntersuchungen inkl. Informationen zu den Witterungsbedingungen etc. 
Datum Uhrzeit Standort Durch- 

gang Nr. 
Kollisions-

gefährdete Arten 
Wetter (Bewölkung/Wind)

21.03.2013 10:15 2 1 Rotmilan 100 % Bewölkung, Windstärke 2, 0° C 
21.03.2013 13:40 1 1 Rotmilan 100 % Bewölkung, Windstärke 2, 2° C 
22.03.2013 10:00 4 1 Rotmilan 40 % Bewölkung, Windstärke 4 
22.03.2013 13:20 3 1 Rotmilan 40 % Bewölkung 
25.03.2013 09:15 2 2 keine Windstärke 5-6, Schneefall - feiner Pulverschnee, 

100% Bewölkung, ab ca. 11:00 nur noch 
vereinzelte Schauer und Flocken 

25.03.2013 12:20 1 2 Kiebitz, Rotmilan, 
Weißstorch 

Windstärke 5-6, Schneefall - feiner Pulverschnee, 
100% Bewölkung, vereinzelte Schauer und Flocken

28.03.2013 09:40 4 2 Rotmilan sonnig, Windstärke 3 
28.03.2013 13:12 3 2 Kiebitz, Kornweihe, 

Rotmilan
sonnig, dann bewölkt, Windstärke 3 

09.04.2013 10:10 2 3 Rotmilan, 
Weißstorch, 
Kormoran 

75 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 10°C 

09.04.2013 13:33 1 3 Rotmilan bewölkt, Windstärke 5, ab ca. 15:00 Uhr Regen bis 
zum Schluss 

18.04.2013 10:50 3 3 Rotmilan 20 % Bewölkung, Windstärke 5-6, ca. 20°C 
18.04.2013 14:05 4 3 Rotmilan 20 % Bewölkung, Windstärke 5, ca. 20°C 
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20.04.2013 10:50 2 4 Rotmilan, 
Schwarzmilan 

100 % Bewölkung, Windstärke 4, bis ca. 12:20 Uhr 
abwechselnd leichte Regenschauer und Niesel, 

danach trocken 
20.04.2013 14:07 1 4 Weißstorch, Rotmilan 100 % Bewölkung, Windstärke 4-5, ca. 10°C, 

abwechselnd trocken, leichter Niesel und leichter 
Regenschauer 

22.04.2013 10:50 4 4 Rotmilan, Graureiher, 
Wiesenweihe 

85 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 13°C 

22.04.2013 14:20 3 4 Graureiher, 
Schwarzmilan, 

Rotmilan

90 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 13°C 

24.04.2013 10:20 2 5 Rotmilan 5 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 18°C 
24.04.2013 13:55 1 5 Rotmilan, 

Wiesenweihe, 
Rohrweihe 

0 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 20°C 

25.04.2013 10:25 3 5 Keine 0 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 22°C 
25.04.2013 13:55 4 5 Wiesenweihe, 

Rotmilan
5 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 25°C 

02.05.2013 10:15 2 6 Wiesenweihe, 
Rotmilan

100 % Bewölkung, diesig, Windstärke 3, ca. 15°C

02.05.2013 13:45 1 6 Wiesenweihe, 
Rotmilan

100 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 13°C 

03.05.2013 10:00 4 6 Rotmilan 100 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 11°C 
03.05.2013 13:35 3 6 Rotmilan 95 % Bewölkung, Windstärke 3, erste 30 min 

leichter Regen/niesel, ca. 16°C 
06.05.2013 10:27 1 7 Wiesenweihe, 

Rotmilan
40 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 17°C 

06.05.2013 13:52 2 7 Wiesenweihe, 
Rotmilan, 

Schwarzmilan 

70 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 20°C 

14.05.2013 10:00 4 7 Rotmilan 100 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 14°C 
14.05.2013 13:45 3 7 Wiesenweihe, 

Rotmilan
75 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 16°C 

21.05.2013 10:13 2 8 Wiesenweihe, 
Rotmilan, Graureiher 

90 % Bewölkung, Windstärke 4. ca. 13°C 

21.05.2013 13:45 1 8 Wiesenweihe, 
Rotmilan

85 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 15°C 

24.05.2013 10:45 3 8 Wiesenweihe, 
Rotmilan

95 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 10°C 

24.05.2013 14:15 4 8 Graureiher 95 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 10°C 
28.05.2013 10:00 2 9 Wiesenweihe, 

Rotmilan
30 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 16°C 

28.05.2013 13:29 1 9 Wiesenweihe, 
Rotmilan

30 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 16°C 

30.05.2013 10:35 3 9 Wiesenweihe, 
Rotmilan

80 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 15°C 

30.05.2013 14:00 4 9 Wiesenweihe, 
Rotmilan

90 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 15° C 

15.06.2013 11:13 2 10 Rotmilan 90 % Bewölkung, Windstärke 5, ca. 20°C 
15.06.2013 14:45 4 10 Wiesenweihe, 

Rotmilan
80 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 23°C 

16.06.2013 11:00 1 10 Wiesenweihe, 
Rotmilan

20 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 21°C 

16.06.2013 14:40 3 10 Schwarzmilan, 
Wiesenweihe 

0 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 25°C 

21.06.2013 09:35 2 11 Wiesenweihe 30 % Bewölkung, Windstärke 4-5, ca. 19°C 
21.06.2013 13:12 4 11 Rotmilan, 

Wiesenweihe 
50 % Bewölkung, Windstärke 4-5, ca. 23°C 

25.06.2013 09:55 1 11 Wiesenweihe, 
Rotmilan

100% Bewölkung, Windstärke 3, ca. 15°C, ab 12:30 
leichter Regenschauer, dann leichter Niesel 

25.06.2013 13:30 3 11 Wiesenweihe, 
Rotmilan

100% Bewölkung, Windstärke 4, ca. 16°C, ab 15:50 
starker Regenschauer 

27.06.2013 10:25 2 12 Wiesenweihe, 90 % Bewölkung, Windstärke 3-4, ca. 14°C, ca. 



Windpark Creglingen-Klosterwald: Bericht faunistische Erfassungen FNP                                   Stand: 09.10.2013$
$

$ $ 6$
$

Rotmilan 12:30 Uhr leichter kurzer Niesel, ab 13:00 Uhr 
Regenschauer bis Schluss 

27.06.2013 14:00 1 12 Graureiher, 
Wiesenweihe 

90 % Bewölkung, Windstärke 5, ca. 15°C, ab 15:15 
leichter Regen für ca. 30 min 

28.06.2013 10:33 3 12 Wiesenweihe, 
Rotmilan

70 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 17 °C, 2x 
kurzer Niesel/leichte Regenschauer 

28.06.2013 14:25 4 12 Rotmilan 90 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 19°C 
05.07.2013 10:45 1 13 Schwarzmilan, 

Graureiher, 
Wiesenweihe 

70 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 23°C 

05.07.2013 14:28 2 13 Rotmilan, 
Wespenbussard 

30 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 25°C 

09.07.2013 09:35 3 13 Wiesenweihe 30 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 24°C 
09.07.2013 13:25 4 13 Rotmilan 30 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 26°C 
15.07.2013 09:50 2 14 Wespenbussard, 

Rotmilan, 
Wespenbussard 

0 % Bewölkung, Windstärke 4-5, ca. 21°C 

15.07.2013 13:40 1 14 Rotmilan, 
Wiesenweihe 

0 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 26°C 

16.07.2013 10:03 4 14 Wiesenweihe, 
Rotmilan

0 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 25°C 

16.07.2013 13:45 3 14 Rotmilan 0 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 27°C 
18.07.2013 09:50 1 15 Rotmilan, 

Wiesenweihe, Kiebitz
10 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 27°C, leichter 

Hochnebel 
18.07.2013 13:45 2 15 Rotmilan, 

Schwarzmilan, 
Wespenbussard 

20 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 28°C 

24.07.2013 08:45 3 15 Wiesenweihe, 
Rotmilan

75 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 24°C 

24.07.2013 12:05 4 15 Rotmilan 70 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 27°C 
09.08.2013 09:40 2 16 Rotmilan, Graureiher 90 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 20°C, Regen 

bis 10:00, dann leichter Niesel bis 10:15 
09.08.2013 13:13 1 16 Rotmilan, 

Wiesenweihe 
90 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 20°C 

12.08.2013 10:15 4 16 Rohrweihe, Rotmilan 30 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 23°C 
12.08.2013 13:45 3 16 Rotmilan 60 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 26°C 
14.08.2013 10:15 2 17 Rotmilan, 

Wespenbussard 
40 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 19°C 

14.08.2013 14:00 1 17 Rotmilan 30 % Bewölkung, Windstärke 3-4, 21°C 
20.08.2013 10:30 4 17 Rotmilan, 

Wiesenweihe 
90 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 20°C 

20.08.2013 14:10 3 17 Rotmilan, 
Wiesenweihe 

75 % Bewölkung, Windstärke 2-3, ca. 21°C 

22.08.2013 10:35 1 18 Rotmilan, Graureiher 10 % Bewölkung, Windstärke 4, ca. 23°C, leicht 
diesig 

22.08.2013 14:15 2 18 Rotmilan 10 % Bewölkung, Windstärke 3, ca. 26°C, leicht 
diesig 

23.08.2013 10:30 3 18 Rotmilan 75 % Bewölkung, Windstärke 3-4, ca. 22°C 
23.08.2013 14:10 4 18 Rotmilan, Rohrweihe 100 % Bewölkung, Windstärke 3-4, ca. 22°C 
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Abbildung 1: Wertbestimmende Vogelarten Frühjahrszug und Brutzeit 2013 
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Die Raumnutzungsuntersuchungen sollen gemäß LUBW 2013/13 vornehmlich Aufschluss 

geben über 

� die Dauer von Flugbewegungen im Umkreis der geplanten WEA 

� den Anteil der Flugdauer in Rotorhöhe 

� die relative Raumnutzung im Gebiet 

Wie o.g. (Termine vgl. Tabelle 1) wurden zwischen März und Ende August 2013 von vier 

Beobachtungspunkten aus an jeweils 18 Terminen Untersuchungen der Raumnutzung aller 

potenziell windkraftempfindlicher Vogelarten durchgeführt (Methodik etc. gemäß LUBW 

2012/13).

Je Termin wurde das relevante Umfeld der geplanten Windflächen dabei pro 

Beobachtungspunkt 3h beobachtet (Beobachtungszeit insgesamt 216 h, d.h. 12.960 min). 

Dabei wurden die Flugrouten und -zeiten auf Kartenausdrucken mit Artkürzeln notiert, wobei 

hinsichtlich der Flughöhe nach den drei Klassen „oberhalb Rotorhöhe“ (>200 m), „in 

Rotorhöhe“ (60-200m) und „unterhalb Rotorhöhe“ (<60m) differenziert wurde. Im Zuge der 

Untersuchungen wurden von den potenziell windkraftempfindlichen Vogelarten gemäß 

LUBW 2012/13 dabei folgende festgestellt: 

Schwarzmilan (Milvus migrans]:

Schwarzmilane wurden insgesamt 47,5 min beobachtet (= 0,4 % der 

Gesamtbeobachtungszeit von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 

29,3 km (Abb. 2); ca. 11,0 km davon unterhalb Rotorhöhe (= 37,5 % der gesamten 

Flugstrecke; in Rotorhöhe: 18,3 km, oberhalb Rotorhöhe: keine Beobachtung). Hinweise auf 

regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich 

nicht. 

Rohrweihe (Circus aeruginosus]:

Rohrweihen wurden insgesamt 13 min beobachtet (= 0,1 % der Gesamtbeobachtungszeit 

von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 14,9 km (Abb. 3); ca. 5,4 km 

davon unterhalb Rotorhöhe (= 36,2 % der gesamten Flugstrecke; in Rotorhöhe: 6,0 km, 

oberhalb Rotorhöhe: 3,4 km). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen 

Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 2: Raumnutzung/Flugbewegungen Schwarzmilan 
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Abb. 3: Raumnutzung/Flugbewegungen Rohrweihe 

Wiesenweihe (Circus pygargus]:

Wiesenweihen wurden insgesamt 360 min beobachtet (= 2,8 % der 

Gesamtbeobachtungszeit von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 

179,6 km (Abb. 4); ca. 130,1 km davon unterhalb Rotorhöhe (= 72,4 % der gesamten 

Flugstrecke; in Rotorhöhe: 48,9 km, oberhalb Rotorhöhe: 0,5 km). Hinweise auf regelmäßige 

Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 4: Raumnutzung/Flugbewegungen Wiesenweihe 

Rotmilan (Milvus milvus]:

Rotmilane wurden insgesamt 905 min beobachtet (= 7,0 % der Gesamtbeobachtungszeit von 

12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 648,6 km (Abb. 5); ca. 321,6 km 

davon unterhalb Rotorhöhe (= 50,0 % der gesamten Flugstrecke; in Rotorhöhe: 296,3 km, 

oberhalb Rotorhöhe: 30,6 km). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen 

Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht; auch nicht in Bezug auf die zwei 

Bereiche mit Brutplätzen ca. 1 km nordöstlich bzw. ca. 800 m nördlich (vgl. Abb. 5). 

Insgesamt ergaben die Raumnutzungsuntersuchungen, dass der Bereich der geplanten 

Windflächen selbst von den in den 1 km-Prüfbereichen brütenden Rotmilanpaaren im 

Vergleich zu anderen Flächen im Offenland gemieden bzw. signifikant seltener 

genutzt/überflogen werden. Die Errichtung von WEA auf den geplanten Windflächen führt 
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demzufolge hier nicht zu einem erhöhten Kollisionsrisiko auch für den Rotmilan, welches ein 

sozialadäquates Maß übersteigt (projektbedingt keine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos; vgl. auch VG Würzburg, „Rotmilan“-Urteil vom 29.03.2011 – W 4 K 10.371).

Abb. 5: Raumnutzung/Flugbewegungen Rotmilan 

Weißstorch (Ciconia ciconia]:

Weißstörche wurden insgesamt 6 min beobachtet (< 0,1 % der Gesamtbeobachtungszeit von 

12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 2,4 km (Abb. 6); ca. 1,8 km 

davon unterhalb Rotorhöhe (= 75,0 % der gesamten Flugstrecke; in Rotorhöhe: 0,6 km, 

oberhalb Rotorhöhe: keine Beobachtung). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. 

zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 6: Raumnutzung/Flugbewegungen Weißstorch 

Wespenbussard (Pernis apivorus]:

Wespenbussarde wurden insgesamt 37,25 min beobachtet (= 0,3 % der 

Gesamtbeobachtungszeit von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 

29,0 km (Abb. 7); ca. 2,6 km davon unterhalb Rotorhöhe (= 9,0 % der gesamten Flugstrecke; 

in Rotorhöhe: 13,7 km, oberhalb Rotorhöhe: 12,6 km). Hinweise auf regelmäßige 

Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 7: Raumnutzung/Flugbewegungen Wespenbussard 

Kornweihe (Circus cyaneus]:

Eine  einzelne Kornweihe wurde einmalig insgesamt 1,5 min beobachtet (< 0,1 % der 

Gesamtbeobachtungszeit von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 

0,7 km (Abb. 8; gesamte Flugstrecke unterhalb Rotorhöhe). Hinweise auf regelmäßige 

Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 8: Raumnutzung/Flugbewegungen Kornweihe 

Kormoran (Phalacrocorax carbo]:

Kormorane wurden insgesamt 1,75 min beobachtet (< 0,1 % der Gesamtbeobachtungszeit 

von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 1,8 km (Abb. 9; gesamte 

Flugstrecke in Rotorhöhe). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen 

Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 9: Raumnutzung/Flugbewegungen Kormoran 

Kiebitz (Vanellus vanellus]:

Durchziehende Kiebitze wurden insgesamt 39,5 min beobachtet (= 0,3 % der 

Gesamtbeobachtungszeit von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 

6,7 km (Abb. 10; gesamte Flugstrecke unterhalb Rotorhöhe). Hinweise auf regelmäßige 

Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 10: Raumnutzung/Flugbewegungen Kiebitz 

Graureiher (Ardea cinerea]:

Graureiher wurden insgesamt 12,5 min beobachtet (= 0,1 % der Gesamtbeobachtungszeit 

von 12.960 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 11,1 km (Abb. 11); ca. 8,0 

km davon unterhalb Rotorhöhe (= 72,1 % der gesamten Flugstrecke; in Rotorhöhe: 3,1 km, 

oberhalb Rotorhöhe: keine Beobachtung). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. 

zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 11: Raumnutzung/Flugbewegungen Graureiher 

$

2 Fledermäuse im Untersuchungsgebiet 
(grundsätzliche Methodik: Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg (AGF 2012): 
Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg – Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft 
Fledermausschutz Baden-Württemberg. Beschlossen auf der MV 31.03.2012 in Stuttgart) 

Methodik:

• Quartiersuche und -kontrolle (Baumhöhlen, Nistkästen etc.) in den Wäldern / Wald-
randbereichen in einem Umfeld von bis ca. 500 m Umkreis um die Windflächen 
(Schwerpunkt Waldrandbereiche, Waldlichtungen etc. insbesondere in Bezug auf 
Abendseglerquartiere); Umfang: einmalige Quartiersuche im Frühjahr (unbelaubter Zustand), 
Kontrolle aufgefundener Quartiere im Sommer 
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• Halbquantitative Erfassung des Artenspektrums und der Flugrouten im Bereich und 
im Umfeld der Windflächen (maximal bis ca. 1 km) mittels batcorder (Fledermaushorchbox), 
begleitender Detektorbegehung und Beobachtungen; Umfang: 5 Untersuchungsnächte 
(April-August), jeweils paralleler Einsatz von 6 stationären batcordern im Bereich und Umfeld 
der WEA-Standorte, begleitende Begehungen. 

Tabelle 3 zeigt das im Zuge der Rufauswertungen vorgefundene Artenspektrum; bei den 
Höhlenkontrollen wurden keine Fledermäuse vorgefunden. 

Tabelle 3: Vorläufige Fledermausliste im Untersuchungsgebiet 

FFH RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; Anhang II und/oder IV

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; s = streng geschützt (§ 7 Abs. 2 Nr. 14), b = besonders geschützt (§ 7 Abs. 2 Nr. 13) 

Terminologie nach Dietz & v. Helversen (2007) 

Artdiagnose nach den Kriterien der Koordinationsstellen für Fledermausschutz in Bayern (2009) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Abkürzung

Schutzstatus 

FFH RL
BNat
SchG

Fransenfledermaus Myotis nattereri Mnat IV s, b 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Nnoc IV s, b 

Großes Mausohr Myotis myotis Mmyo II, IV s, b 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri Nlei IV s, b 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus Bbar II, IV s, b 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus Ppyg IV s, b 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Pnat IV s, b 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Ppip IV s, b 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Eser IV s, b 

Mind. eine weitere Art aus der Gattung 
Myotis, Bestimmung noch unsicher Myotis spec. Mkm 

Vorläufige Ergebnisse: 

Im Rahmen der Untersuchungen ergab sich, dass der Bereich der geplanten Windflächen 
insgesamt für Fledermäuse eine verhältnismäßig geringe Bedeutung hat, sowohl für die Jagd 
als auch im Rahmen von Transferflügen. Es ergaben sich insgesamt nur geringe bis 
allenfalls mittlere Aktivitäten in diesen Bereichen. Nichtsdestotrotz können bei einigen der 
o.g. Arten direkte Tötungen/Verletzungen im Zusammenhang mit der Schädigung von 
Lebensstätten (hier: Fällung/Rodung von Bäumen im Waldbereich) sowohl in der 
Fortpflanzungszeit, als auch während der Winterruhe nicht ausgeschlossen werden. Vor 
allem vor dem Hintergrund der o.g. Rodungen kann ein verbleibendes Risiko hinsichtlich 
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individueller Tötungen und Verletzungen über das Maß sozialadäquater Risiken hinaus nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden, so dass vorsorglich Vermeidungsmaßnahmen angeraten 
sind (vgl. Kapitel 5). Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, 
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für Fledermausarten vermieden werden. 

�

�

3 Amphibien:  

In den Bereichen der älteren Eichenbestände nordwestlich vom „Prinzstein“ befinden sich 
kleinere Gewässer und Gräben entlang der Waldwege, ein kleiner Bach und tiefe 
Fahrzeugspuren. In diesen Gewässern wurden verschiedene Amphibien festgestellt, zum 
Teil auch deren Reproduktion.  

Besonders zu berücksichtigen ist das Vorkommen der Gelbbauchunke (Bombina variegata). 
Wenn die Waldwege für Zufahrtsstraßen ausgebaut werden sollen, sollte darauf geachtet 
werden, dass dies geschieht, wenn keine Amphibien in den Gewässern sind (vgl. Kapitel 5: 
Vermeidungsmaßnahmen). 

Abbildung 12: Fundorte von Amphibien im älteren Eichenbestand im Osten des Gebietes. 
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4 Haselmaus:  

Eine gezielte Erhebung der Haselmaus durch Lebendfallen o.ä. wurde nicht durchgeführt. Es 
wurden aber alle im Rahmen der Vogel- und Fledermauserhebungen erfassten Höhlen und 
Kästen etc. - soweit aufgrund der Höhe möglich - im Juli 2013 unter Zuhilfenahme eines 
Endoskops untersucht. Dabei wurden aus der Gruppe der Bilche zahlreiche Siebenschläfer 
gefunden, jedoch keine Haselmäuse. Potenziell ist im Wald aber von flächendeckenden 
Vorkommen auszugehen. 

Analog wie bei den o.g. Fledermäusen können auch bei der Haselmaus direkte 
Tötungen/Verletzungen im Zusammenhang mit der Schädigung von Lebensstätten (hier: 
Fällung/Rodung von Bäumen im Waldbereich) sowohl in der Fortpflanzungszeit, als auch 
während der Winterruhe nicht ausgeschlossen werden. Vor allem vor dem Hintergrund der 
o.g. Rodungen kann ein verbleibendes Risiko hinsichtlich individueller Tötungen und 
Verletzungen über das Maß sozialadäquater Risiken hinaus auch hier nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden, so dass vorsorglich Vermeidungsmaßnahmen angeraten sind (vgl. 
Kapitel 5). Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass auch 
für die Haselmaus artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden. 

5 Vorgeschlagene Maßnahmen zur Vermeidung von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

V 1 Baumfällungen/Rodungen im 
Winter/Spätherbst 

Einschlag von Gehölzbeständen ausschließlich außerhalb 
der Fortpflanzungszeit potenziell betroffener Arten 
(Frühjahr/Sommer) und außerhalb der Zeit der 
Winterruhe potenziell im Eingriffsbereich 
winterschlafhaltender Fledermäuse, Amphibien und 
Haselmäuse: In Nadelwaldbeständen und geringwertigen 
Laub-/Mischwaldbeständen Baumfällungen ausschließlich 
im Winter (1. Oktober bis zum 28. Februar); in 
höherwertigen Laub-/Mischwaldbeständen 
Baumfällungen ausschließlich im Spätherbst vor Beginn 
der Frostperiode (Mitte September bis ca. Ende Oktober). 

Sonderabsprachen in Abstimmung mit UNB/Forst sind 
möglich.

V 2 Zeitlich beschränkte 
Baufeldfreimachung 

Das Abschieben des Oberbodens (Kranstellflächen, 
Anlagenstandort und Wegebau) erfolgt außerhalb der 
Fortpflanzungszeit der potenziell betroffenen Arten 
(Frühjahr/Sommer), also in der Zeit vom 1. Oktober bis 
zum 28. Februar. 

Wenn vorab gutachterlich sichergestellt ist, dass keine 
Vogelbrut im Bereich von Offenlandstandorten inkl. 
Zuwegung stattfindet bzw. wenn der Eingriffsbereich dort 
vorab ab Mitte Februar in einem Abstand von höchstens 



Windpark Creglingen-Klosterwald: Bericht faunistische Erfassungen FNP                                   Stand: 09.10.2013$
$

$ $ 22$
$

14 Tagen gegrubbert wird, um die Ansiedlung eines 
Feldvogelbrutpaares zu verhindern, kann eine 
Baufeldfreimachung im Offenland auch während der 
Vogelbrutzeit stattfinden. 

V 3 Intensive Bewirtschaftung im 
Offenland und Verzicht auf 
Gehölzpflanzung im 
Anlagenumfeld 

Eine Gehölzpflanzung des Anlagenumfeldes unterbleibt, 
um keine Anlockwirkung auf Fledermäuse und auch 
einige Vogelarten zu erzeugen. Die ackerbauliche 
Nutzung im Bereich von Offenlandstandorten wird auch 
zukünftig soweit möglich bis unmittelbar an die baulich 
veränderten Bereiche (vor allem Schotterflächen für 
Kranstellplätze etc.) herangeführt, eine etwaige Mahd der 
Mastfußbrache erfolgt zwischen 1. Oktober und 28. 
Februar. 

V 4 Fledermaussicherer 
Verschluss der WEA-Gondel 

Die Gondeln aller WEA werden durch ein engmaschiges 
Gitter (alternativ Anbringen von Bürsten) gegen das 
Eindringen von Fledermäusen gesichert. Damit kann die 
Nutzung als Quartier oder gar Wochenstube verhindert 
werden. Damit wird eine unnötige Gefährdung verhindert. 

V 5 Gondelmonitoring Fle-
dermäuse 

Über einen Zeitraum von zwei Jahren nach 
Inbetriebnahme ist in einzelnen WEA (stellvertretend für 
mehrere Standorte) ein akustisches Monitoring in 
Gondelhöhe durchzuführen (Zeitraum 15.03.-31.10., 
nähere Details s. z.B. BRINKMANN et al. 2011, StMI et al. 
2011, AGF 2012). Das methodische Vorgehen entspricht 
den an den Universitäten Erlangen und Hannover 
erarbeiteten Standards z.B. auf Basis der batcorder-
Geräte (s. z.B. BRINKMANN et al. 2011, KAMINSKY 2012, 
BEHR et al. 2009, LfU 2013a & b). Die Ergebnisse werden 
den zuständigen Behörden nach jeder Saison übermittelt. 
Sofern ein signifikant erhöhtes Tötungs-Risiko abzuleiten 
ist, wird auf Basis der Ergebnisse nach den 
Anforderungen der zuständigen Behörde ein tages- und 
jahreszeitlich auf die Aktivitätszeiten abgestimmtes 
Abschaltkonzept ausgearbeitet. 

V 6 Etwaige Offenlandstandorte 
nahe von Brutrevieren von 
Grauammer/Neuntöter: 
Einfärbung des unteren 
Mastbereichs  

Die untersten 15 bis 20 m des Mastes von 
Offenlandstandorten sind mit einer grünlichen oder 
bräunlichen Einfärbung zu versehen, um Kollisionen von 
Vögeln (insbes. Grauammern, Neuntöter) durch Anflüge 
an die Masten zu vermeiden. 

V 7 Offenlandstandorte: 
Synchronisierung der Ernte 
auf jeweils dem gesamten 
Flurstück im Nahbereich der 
WEA

Die Ernte oder Mahd um etwaige WEA im Offenland ist 
nicht früher als in der Umgebung durchzuführen. Vielmehr 
sollten die Flurstücke im Nahbereich (Radius von 80 m 
um den Mastfuß) am gleichen Termin auf jeweils dem 
gesamten Flurstück geerntet/gemäht werden, um für 
Greifvögel keine zeitweise besonders attraktiven 
Nahrungsflächen im Nahbereich zu schaffen. 

V 8 Unterirdische Ableitung des Die Ab-/Zuleitung des Stroms erfolgt unterirdisch, um 
keine Ansitzwarten für Großvögel im Bereich der WEA zu 



Windpark Creglingen-Klosterwald: Bericht faunistische Erfassungen FNP                                   Stand: 09.10.2013$
$

$ $ 23$
$

Stroms  schaffen und Kollisionen/Stromschlag an Elektroleitungen 
zu verhindern. 

V 9 Keine Versiegelung der 
Zufahrtswege, Schotterung 
von Waldwegen im 
Herbst/Winter 

Die Zufahrtswege werden nicht asphaltiert oder 
anderweitig versiegelt. Die Schotterung von Waldwegen 
und Kranstellflächen im Wald ist im Zeitraum 1. 
November bis 31. März außerhalb der Fortpflanzungszeit 
von Gelbbauchunken durchzuführen (Gelbbauchunken 
nutzen u.a. Radspuren auf Waldwegen etc. zur 
Fortpflanzung). 

Wenn vorab gutachterlich sichergestellt ist, dass sich 
keine Gelbbauchunken  in den betroffenen Bereichen 
aufhalten, kann eine Schotterung auch während der 
Fortpflanzungszeit von Gelbbauchunken stattfinden. 

CEF-Maßnahmen für waldbewohnende/-nutzende Fledermaus- und Vogelarten und die 
Haselmaus:

Um den Lebensraumverlust für die (potenziell) betroffenen Waldarten auszugleichen, sollte 
ein entsprechender Waldbestand im räumlichen Zusammenhang aufgeforstet und/oder 
langfristig zu einem strukturreichen Altholzbestand mit einem hohen Anteil an liegendem und 
stehendem Totholz und zahlreichen Bruthöhlen entwickelt werden. 

CEF-Maßnahmen speziell für höhlenbewohnende Fledermaus- und Vogelarten: 

Das Anbringen von Fledermaus- und Vogelkästen in angrenzenden Wald- und 
Waldrandbereichen sollte als unterstützende Maßnahme durchgeführt werden (15 
Fledermauskästen plus 5 Eulenhöhlen pro Wald-WEA). Da viele der (potenziell) betroffenen 
Arten als Alternative zu natürlichen Höhlen, Spalten etc. gerne künstliche Quartiere 
beziehen, könnte hiermit die Zeit, in der ein Aufbau von strukturreichen Altholzbeständen 
Wirkung zeigt, überbrückt werden (Haltbarkeit der Kästen bis zu ca. 20 Jahre). Außerdem 
würden durch diese Maßnahme unmittelbar Ersatzquartiere für die (potenziell) betroffenen 
Arten zur Verfügung stehen. Aufgrund des verschiedenen Charakters der aufgefundenen 
(potenziellen) Quartiere sollten dabei verschiedene Kastentypen zum Einsatz kommen, die 
fachkundig in benachbarten Waldbeständen aufzuhängen sind. Die Akzeptanz der 
künstlichen Nistkästen und Fledermausquartiere wird durch ein regelmäßiges Monitoring 
überprüft, um ggf. Standorte optimieren zu können. Hierzu erfolgt erstmals nach zwei Jahren 
und danach in dreijährigem Turnus eine fachkundige Kontrolle der Kästen (zwei 
Kontrollgänge pro Kontrolljahr inkl. Funktionskontrolle). 
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6 Naturschutzfachliche Bewertung 

Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: Trotz des Auftretens von 
auch potenziell windkraftsensiblen Arten, ist aufgrund der Untersuchungsergebnisse in 
diesem Fall - bei Durchführung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen - davon auszugehen, 
dass die Errichtung von WEA nicht zu einem erhöhten Kollisionsrisiko für die betroffenen 
Arten führt, welches ein sozialadäquates Maß übersteigt. Darüber hinaus können 
baubedingte, direkte Tötungen z.B. am Nistplatz durch Vermeidungsmaßnahmen vollständig 
vermieden werden. 

Prognose des Schädigungsverbots nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG: Eine direkte 
Schädigung von Fortpflanzungsstätten kann durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen  
weitestgehend ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für etwaige Verluste von 
Jagdlebensräumen etc. – es ist insgesamt davon auszugehen, dass die ökologische 
Funktion der (potenziell) betroffenen Fortpflanzungsstätten, Nahrungsstätten etc. - bei 
Durchführung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen – für die betroffenen Arten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG:

Trotz des Auftretens von auch (potenziell) störungsempfindlichen Arten, ist aufgrund der 
Untersuchungsergebnisse in diesem Fall - bei Durchführung der o.g. 
Vermeidungsmaßnahmen - davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der lokalen 
Populationen der betroffenen Arten nicht beeinträchtigt wird. Der Verbotstatbestand des 
Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt. 

Münnerstadt, 09. Oktober 2013 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Stefan$Kaminsky$

$$$$$$$$$$$$$$$$(Dipl.%Biologe,$Dipl.%Umweltwissenschaftler)�
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1 Avifauna im Untersuchungsgebiet 
(grundsätzliche Methodik: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg 2012 und 2013: Hinweise für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten 
bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen. Stand Mai 2012 bzw. März 2013) 

Zur Erfassung der Avifauna wurden vier Brutvogelkartierungen tagaktiver Vögel 
durchgeführt. Es sind außerdem 10  Durchgänge der Raumnutzungsuntersuchungen erfolgt 
(Termine etc. s. Tabelle 1). 

An kollisionsgefährdeten Arten nach LUBW wurden Rotmilan, Schwarzmilan, Wiesenweihe 
und Rohrweihe im Gebiet beobachtet (vgl. Abb. 1 und 2ff.). Für den 1-Kilometer-Radius um 
den geplanten Standort gab es keinen Brutverdacht einer der kollisionsgefährdeten Arten.  

Anfang Juni wurde am nordöstlichen Rand des Untersuchungsraums (nordöstlich vom 
„Leeren See“) die Futterübergabe von einem Wiesenweihen-Männchen an ein 
Wiesenweihen-Weibchen beobachtet. Weitere brutverdächtige Verhaltensweisen wurden 
jedoch nicht beobachtet. Das Paar verlegte seine Hauptaktivität im Untersuchungsraum 
später stärker in den zentralen und südöstlichen Bereich, zeigte jedoch kein Verhalten, dass 
auf eine Brut hinweist. 

Die Wiesenweihen jagten schwerpunktmäßig südlich vom Zentrum und im Osten des 
Gebietes; 92,2 % aller Flugaktivitäten fanden dabei unterhalb 60 m statt (vgl. 
Raumnutzungsuntersuchungen S. 6-7). 

Rotmilane wurde v.a. in den südwestlichen Bereichen beobachtet. Ein Brutplatz des 
Rotmilans liegt etwa 1,5 km südwestlich des Gebietes, ein weiterer etwa 2,0 km südlich. 

Schwarzmilan und Rohrweihe wurden nur vereinzelt gesehen. 

Im Osten des zentralen Waldstückes scheint ein Sperber gebrütet zu haben. Über einem 
dort vorhandenen und geeignet scheinenden Horst wurde Revierverhalten eines Sperbers 
beobachtet, der einen Schwarzmilan heftig attackierte. 

Tabelle 1: Termine Raumnutzungsuntersuchungen inkl. Informationen zu den Witterungsbedingungen etc. 
Datum Uhrzeit Durchgang Potenziell kollisionsgefährdete Arten nach

LUBW
Wetter 

21.05.2013 9:45- 12:45 1 Wiesenweihe, Rohrweihe bewölkt, windig, 14°C 

31.05.2013 12:55- 15:55 2 Rotmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe bewölkt, windig, 12°C 

 05.06.2013 14:35- 17:35 3 Rotmilan, Schwarzmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe sonnig bis wolkig, leicht windig, 13°C

12.06.2013 15:30- 18:30 4 Rotmilan, Rohrweihe leicht bewölkt, leicht windig, sonnig, 30°C

22.06.2013 12:00- 15:00 5 Rotmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe leicht bewölkt, windig, 20°C 

27.06.2013 10:15- 13:15 6 Wiesenweihe bewölkt, mäßig windig, teils Regen, 10°C

04.07.2013 10:00- 13:00 7 Wiesenweihe bewölkt, windstill, 20°C 

13.07.2013 13:20- 16:20 8 Rohrweihe, Rotmilan, Wiesenweihe leicht bewölkt, windstill, sonnig, 24°C

18.07.2013 13:20- 17:20 9 Rotmilan, Schwarzmilan leicht bewölkt, mäßig windig, 28°C

02.08.2013 10:00- 13:00 10 Rotmilan, Rohrweihe wolkenlos, leicht windig, sonnig, 30°C
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Abbildung 1: Brutzeitbeobachtungen wertbestimmender Vogelarten 
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Die Raumnutzungsuntersuchungen sollen gemäß LUBW 2013/13 vornehmlich Aufschluss 

geben über 

� die Dauer von Flugbewegungen im Umkreis der geplanten WEA 

� den Anteil der Flugdauer in Rotorhöhe 

� die relative Raumnutzung im Gebiet 

Wie o.g. (Termine vgl. Tabelle 1) wurden zwischen Mai und Ende August 2013 an 10 

Terminen von einem Fixpunkt aus Untersuchungen der Raumnutzung aller potenziell 

kollisionsgefährdeter Vogelarten durchgeführt (Methodik etc. gemäß LUBW 2012/13). 

Je Termin wurde das relevante Umfeld der geplanten WEA dabei pro Beobachtungspunkt 3h 

beobachtet (Beobachtungszeit insgesamt 30 h, d.h. 1.800 min). Dabei wurden die Flugrouten 

und -zeiten auf Kartenausdrucken mit Artkürzeln notiert, wobei hinsichtlich der Flughöhe 

nach den drei Klassen „oberhalb Rotorhöhe“ (>200 m), „in Rotorhöhe“ (60-200m) und 

„unterhalb Rotorhöhe“ (<60m) differenziert wurde. Im Zuge der Untersuchungen wurden von 

den potenziell kollisionsgefährdeten Vogelarten gemäß LUBW 2012/13 dabei folgende 

festgestellt: 

Schwarzmilan (Milvus migrans]:

Schwarzmilane wurden insgesamt 33 min beobachtet (= 1,8 % der Gesamtbeobachtungszeit 

von 1.800 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 9,2 km (Abb. 2); ca. 8,0 km 

davon unterhalb Rotorhöhe (= 87,0 % der gesamten Flugstrecke; in Rotorhöhe: 1,2 km, 

oberhalb Rotorhöhe: keine Beobachtung). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. 

zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 

Rohrweihe (Circus aeruginosus]:

Rohrweihen wurden insgesamt 89 min beobachtet (= 4,9 % der Gesamtbeobachtungszeit 

von 1.800 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 19,6 km (Abb. 3; gesamte 

registrierte Flugstrecke unterhalb Rotorhöhe; in Rotorhöhe und oberhalb Rotorhöhe: keine 

Beobachtung). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und 

Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht. 
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Abb. 2: Raumnutzung/Flugbewegungen Schwarzmilan 
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Abb. 3: Raumnutzung/Flugbewegungen Rohrweihe 

Wiesenweihe (Circus pygargus]:

Wiesenweihen wurden insgesamt 109,25 min beobachtet (= 6,1 % der 

Gesamtbeobachtungszeit von 1.800 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 

69,3 km (Abb. 4); ca. 63,9 km davon unterhalb Rotorhöhe (= 92,2 % der gesamten 

Flugstrecke; in Rotorhöhe: 5,4 km, oberhalb Rotorhöhe: keine Beobachtung). Hinweise auf 

regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich 

nicht. 
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Abb. 4: Raumnutzung/Flugbewegungen Wiesenweihe 

Rotmilan (Milvus milvus]:

Rotmilane wurden insgesamt 146,55 min beobachtet (= 8,1 % der Gesamtbeobachtungszeit 

von 1.800 min), die gesamte registrierte Flugstrecke betrug ca. 96,5 km (Abb. 5); ca. 58,9 km 

davon unterhalb Rotorhöhe (= 61,0 % der gesamten Flugstrecke; in Rotorhöhe: 30,8 km, 

oberhalb Rotorhöhe: 6,8 km). Hinweise auf regelmäßige Flugkorridore – z.B. zwischen 

Brutplatz und Nahrungshabitaten – ergaben sich nicht; auch nicht in Bezug auf die zwei 

Bereiche mit Brutplätzen ca. 1,5 km südwestlich bzw. ca. 2 km südlich (vgl. Abb. 5). 
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Abb. 5: Raumnutzung/Flugbewegungen Rotmilan 
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2 Vorgeschlagene Maßnahmen zur Vermeidung von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

V 1 Zeitlich beschränkte 
Baufeldfreimachung 

Das Abschieben des Oberbodens 
(Kranstellflächen, Anlagenstandort und 
Wegebau) erfolgt außerhalb der 
Fortpflanzungszeit der potenziell betroffenen 
Arten (Frühjahr/Sommer), also in der Zeit vom 
1. Oktober bis zum 28. Februar. 

Wenn vorab gutachterlich sichergestellt ist, 
dass keine Vogelbrut im Bereich von 
Offenlandstandorten inkl. Zuwegung 
stattfindet bzw. wenn der Eingriffsbereich dort 
vorab ab Mitte Februar in einem Abstand von 
höchstens 14 Tagen gegrubbert wird, um die 
Ansiedlung eines Feldvogelbrutpaares zu 
verhindern, kann eine Baufeldfreimachung im 
Offenland auch während der Vogelbrutzeit 
stattfinden. 

V 2 Intensive Bewirtschaftung 
im Offenland und Verzicht 
auf Gehölzpflanzung im 
Anlagenumfeld 

Eine Gehölzpflanzung des Anlagenumfeldes 
unterbleibt, um keine Anlockwirkung auf 
Fledermäuse und auch einige Vogelarten zu 
erzeugen. Die ackerbauliche Nutzung im 
Bereich von Offenlandstandorten wird auch 
zukünftig soweit möglich bis unmittelbar an die 
baulich veränderten Bereiche (vor allem 
Schotterflächen für Kranstellplätze etc.) 
herangeführt, eine etwaige Mahd der 
Mastfußbrache erfolgt zwischen 1. Oktober 
und 28. Februar. 

V 3 Fledermaussicherer 
Verschluss der WEA-Gon-
del 

Die Gondeln aller WEA werden durch ein 
engmaschiges Gitter (alternativ Anbringen von 
Bürsten) gegen das Eindringen von 
Fledermäusen gesichert. Damit kann die 
Nutzung als Quartier oder gar Wochenstube 
verhindert werden. Damit wird eine unnötige 
Gefährdung verhindert. 

V 4 Gondelmonitoring Fle-
dermäuse 

Über einen Zeitraum von zwei Jahren nach 
Inbetriebnahme ist in einzelnen WEA 
(stellvertretend für mehrere Standorte) ein 
akustisches Monitoring in Gondelhöhe 
durchzuführen (Zeitraum 15.03.-31.10., 
nähere Details s. z.B. BRINKMANN et al. 2011, 
StMI et al. 2011, AGF 2012). Das 
methodische Vorgehen entspricht den an den 
Universitäten Erlangen und Hannover 
erarbeiteten Standards z.B. auf Basis der 
batcorder-Geräte (s. z.B. BRINKMANN et al. 
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2011, KAMINSKY 2012, BEHR et al. 2009, LfU 
2013a & b). Die Ergebnisse werden den 
zuständigen Behörden nach jeder Saison 
übermittelt. Sofern ein signifikant erhöhtes 
Tötungs-Risiko abzuleiten ist, wird auf Basis 
der Ergebnisse nach den Anforderungen der 
zuständigen Behörde ein tages- und 
jahreszeitlich auf die Aktivitätszeiten 
abgestimmtes Abschaltkonzept ausgearbeitet. 

V 5 Etwaige Offenlandstandorte 
nahe von Brutrevieren von 
Grauammer/Neuntöter: 
Einfärbung des unteren 
Mastbereichs  

Die untersten 15 bis 20 m des Mastes von 
Offenlandstandorten sind mit einer grünlichen 
oder bräunlichen Einfärbung zu versehen, um 
Kollisionen von Vögeln (insbes. Grauammern, 
Neuntöter) durch Anflüge an die Masten zu 
vermeiden. 

V 6 Offenlandstandorte: 
Synchronisierung der Ernte 
auf jeweils dem gesamten 
Flurstück im Nahbereich der 
WEA

Die Ernte oder Mahd um die WEA ist nicht 
früher als in der Umgebung durchzuführen. 
Vielmehr sollten die Flurstücke im Nahbereich 
(Radius von 80 m um den Mastfuß) am 
gleichen Termin auf jeweils dem gesamten 
Flurstück geerntet/gemäht werden, um für 
Greifvögel keine zeitweise besonders 
attraktiven Nahrungsflächen innerhalb des 
Nahbereiches zu schaffen. 

V 7 Unterirdische Ableitung des 
Stroms  

Die Ab-/Zuleitung des Stroms erfolgt 
unterirdisch, um keine Ansitzwarten für 
Großvögel im Bereich der WEA zu schaffen 
und Kollisionen/Stromschlag an 
Elektroleitungen zu verhindern. 
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3 Naturschutzfachliche Bewertung 

Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: Trotz des Auftretens von 
auch kollisionsgefährdeten Arten, ist aufgrund der Untersuchungsergebnisse in diesem Fall -
bei Durchführung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen - bislang davon auszugehen, dass 
die Errichtung von WEA nicht zu einem erhöhten Kollisionsrisiko für die betroffenen Arten 
führt, welches ein sozialadäquates Maß übersteigt. Darüber hinaus können baubedingte, 
direkte Tötungen z.B. am Nistplatz durch Vermeidungsmaßnahmen (z.B. zeitlich 
beschränkte Baufeldfreimachung etc.) vollständig vermieden werden. 

Prognose des Schädigungsverbots nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG: Eine direkte 
Schädigung von Fortpflanzungsstätten kann durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen (z.B. 
zeitlich beschränkte Baufeldfreimachung) weitestgehend ausgeschlossen werden. Gleiches 
gilt für etwaige Verluste von Jagdlebensräumen etc. – es ist insgesamt davon auszugehen, 
dass die ökologische Funktion der (potenziell) betroffenen Fortpflanzungsstätten, 
Nahrungsstätten etc. - bei Durchführung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen – für die 
betroffenen Arten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG:

Trotz des Auftretens von auch (potenziell) störungsempfindlichen Arten, ist aufgrund der 
Untersuchungsergebnisse in diesem Fall - bei Durchführung der o.g. 
Vermeidungsmaßnahmen - davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der lokalen 
Populationen der betroffenen Arten nicht beeinträchtigt wird. Der Verbotstatbestand des 
Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt. 

Münnerstadt, 08. Oktober 2013 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Stefan$Kaminsky$

$$$$$$$$$$$$$$$$(Dipl.%Biologe,$Dipl.%Umweltwissenschaftler)�
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